
Satzung

§ 1: Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen: AFRIKA-FreundInnen Bremen e. V. und ist im 
Vereinsregister beim Amtsgericht Bremen eingetragen.
Sitz des Vereins ist Bremen. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2: Ziele des Vereins
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Ziele des Vereins sind 
die Schaffung und Förderung freundschaftlicher und kultureller Beziehungen zwischen 
Menschen aus afrikanischen Ländern und Menschen aus Deutschland im Geiste der 
Toleranz und Völkerverständigung; die selbstlose Unterstützung von Menschen, 
Förderung von Projekten von Basis-Gruppen und/oder kirchlichen Einrichtungen sowie 
die Zusammenarbeit mit Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

• wissenschaftliche Informationsveranstaltungen über Ursachen von Gewalt 
Entwicklung, Fremdenhaß und Fluchtbewegungen;

• wissenschaftliche Diskussionsveranstaltungen zwischen Deutschen und 
MigrantInnen über die Folgen dieser Ursachen und darüber, wie sie behoben 
werden können;

• Aktionen   zugunsten einzelner MigrantInnen, von deren Schwierigkeiten wir 
Kenntnis bekommen haben, z. B. Hilfe bei der Zimmersuche, bei 
Behördengängen, etc., in dem uns möglichen Maße auch bei kurzfristigen 
finanziellen Notlagen.

§ 3: Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung.
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§ 4: Der Vorstand
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a) 1. Vorsitzende(r)
b) 2. Vorsitzende(r), gleichzeitig SchriftführerIn
c) FinanzreferentIn.

Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt.

§ 5: Mitgliederversammlung (MV)
Die MV ist mindestens 1x jährlich durch den Vorstand einzuberufen. Auf Antrag eines 
Drittels der Mitglieder muß der Vorstand eine außerordentliche MV einberufen.
Die Einberufung einer MV erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
mindestens 10 Tage vor der MV. Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht. 
Beschlüsse der MV werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, mit Ausnahme von 
Satzungsänderungen, für die eine 2/3-Mehrheit erforderlich ist. Die MV beschließt die 
Höhe der Mitgliederbeiträge. Über die MV wird jeweils vom Vorstand ein Protokoll 
angefertigt oder delegiert. Das Protokoll wird von dem/der jeweiligen 
VersammlungsleiterIn und von dem/der ProtokollführerIn unterzeichnet.
Die MV wählt ihren Vorstand für jeweils 1 Jahr. Sie nimmt den Jahresbericht sowie die 
Jahresabrechnung entgegen und entlastet den Vorstand.

§ 6: Mitgliedschaft
Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des 
Vereins bejahen. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand.
Die Mitgliedschaft muß schriftlich beantragt werden. Sie erlischt mit dem Tod des 
Mitglieds oder durch freiwilligen Austritt aus dem Verein. Der freiwillige Austritt erfolgt 
durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands.
Er ist nur zum Schluß eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zulässig.

§ 7: Vereinsvermögen
Das Vermögen des Vereins wird vom Vorstand verwaltet. Mittel des Vereins dürfen nur 
für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.

§ 8: Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann mit einer 2/3-Mehrheit in einer satzungsmäßig 
einberufenen MV beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gesellschaft der 
Togo-Freunde Hannover e. V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

So beschlossen am 21. August 1992 von den unterzeichnenden Mitgliedern des 
Vereins
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